
   

 

Beilage Informationen für Hundehalter 
 

 

 
 Leinenpflicht für Hunde im Stadtgebiet 

 
Bei der Stadtverwaltung gehen derzeit wieder vermehrt Beschwerden 

von Bürgern und Landwirten über freilaufende Hunde ein. 
Aus diesem Grund möchten wir die Hundehalter auf die Regelungen der 

Polizeiverordnung aufmerksam machen. Dort ist unter § 11 Abs.3 ge-
regelt, dass Hunde im Innenbereich an der Leine geführt werden müs-

sen. Im Außenbereich gilt diese Leinenpflicht nur für Grün- und Erho-
lungsanlagen sowie im Bereich von Sport- und Freizeitanlagen und auf 

Spielplätzen. 
 

Des Weiteren darf ein Hund nur in Begleitung einer Person, die jeder-
zeit auf das Tier einwirken kann, frei herumlaufen. 

 

Im Sinne eines friedlichen Miteinanders zwischen Landwirten und Hun-
debesitzern möchten wir Sie bitten darauf zu achten, dass Ihr Hund 

beim Spaziergang nicht fremdes Eigentum beschädigt. Durch Hunde, 
die beispielsweise Folienabdeckungen auf Äckern zerreißen, entstehen 

den Landwirten erhebliche Schäden, die leicht vermieden werden könn-
ten! 

 
 

 Verunreinigung durch Hundekot 
 

Das Verhalten eines verantwortungsbewussten Hundehalters: Der Hund 
verrichtet sein Geschäft, sein Herrchen entfernt den Kot mit einer Tüte 

und wirft diese zu Hause in den Mülleimer. 
Leider stellen wir immer wieder fest, dass nicht alle Hundehalter so 

vorbildlich handeln. 

 
Aus diesem Grund möchten wir Sie auf die Regelungen des § 12 der 

Polizeiverordnung der Stadt Freiberg a.N. hinweisen: Der Halter oder 
Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft 

nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder in fremden 
Vorgärten verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverzüg-

lich zu beseitigen. 
 

 
 

 
 

 
 



   

 

Zur Unterstützung der Hundehalter wurden bereits an vielen Standor-
ten in Freiberg Hundetütenspender aufgestellt. Bitte verwenden Sie ei-

gene oder die von uns kostenlos zur Verfügung gestellten Beutel. 

Diese Beutel können dann über die eigenen Mülltonnen entsorgt wer-
den.  

 
Die aktuellen Standorte der Hundetütenspender sind:  

 
- Beethovenstraße 

- Kreuzung Ruitstraße 
- Autobahnbrücke, Württemberger Straße 

- China-Zentrum 
- Bahnhofstraße, Hang Nothaftstraße 

- Feldweg hinter KED 
- Austraße 

- Mönchsbergstraße 
- Stuttgarter Straße 

- Vischerstraße 

- Gänsweidle 
- Monreposstraße 

- Leharstraße 
- Feldweg entlang S-Bahn 

- Bahnhofstraße, Wiese neben S-Bahn 
- Gründelbach (Brunnen) 

- Gründelbachstollen 
- Vogelsangstraße 

- Jahrtausendhügel 
- Kasteneckpark 

- Mühlstrasse 
- Neckarbrücke Pld. 

- Dieselstraße 
- Wasenhalle 

- Marktplatz (Rossmann) 

- Parkplatz Neckarstraße / Beihinger Platz 
 

Da es ein großes Ärgernis ist, wenn Schuhsohlen, Kleidungsstücke oder 
gar Kinder mit Hundedreck verschmiert sind, bitten wir die Hundehalter 

dringend um Rücksichtnahme! 
 

Herzlichen Dank für Ihr aktives Mitwirken.  
 

 
 

 
 
         Stand: 30.10.2018 


